
 

Büro für Berufungen, Juni 2024 

Ablauf von Berufungsverfahren nach §99a UG 
 

Berufungsverfahren nach §99a UG dienen der proaktiven Gewinnung wissenschaftlich bzw. künstlerisch herausragender Per-
sönlichkeiten, die Professuren werden nicht öffentlich ausgeschrieben. Liegen sachlich gerechtfertigte Gründe vor, kann ein un-
befristeter Arbeitsvertrag geschlossen. Ansonsten wird der Vertrag auf höchstens 5 Jahre befristet, wobei eine unbefristete Ver-

längerung nach Durchführung einer Qualifikationsprüfung möglich ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Verfahrenseinleitung auf Initiative Rektor:in 
  

Rektor:in:  
- Stellenfreigabe 

- ev. Erweiterung/Modifizierung Fachbereich 

 

BfB Evaluierung: Besetzungsakt 
Rektor:in: Einladung zu BV 
AKG: 3-wöchige Beschwerdefrist 

 

Sitzung Gremium unter Beiziehung des AKG  
- Diskussion über Eignung der Person anhand Satzungskriterien 

- auf Wunsch Gutachtenseinholung und 2.Sitzung 

- auf Wunsch Hearing und 2. Sitzung 

- Erstellung Stellungnahme anhand Satzungskriterien 

 

Verfahrenseinleitung auf Vorschlag Dekan:in  
  

oder 

Dekan:in: 
- vorab Einholung Stellungnahme Fakultätsrat 

- begründet anhand Satzungskriterien warum 

Person proaktiv gewonnen werden soll 

- ersucht Fakultätsrat um Definition des Fach-

bereichs + Kooptierungen 

- übermittelt Vorschlag an Rektor:in 

 

Rektor:in informiert Fachbereich und AKG  
- über zu berufende Person samt Bewerbungs-

unterlagen 

- über die Gründe warum Person proaktiv ge-

wonnen werden soll (gem. Satzungskriterien) 

- ersucht um Definition des Fachbereichs +  

Kooptierungen  

FSS: Weiterleitung der Bewerbungsunterlagen und Begründung gem. 
Satzungskriterien an Fachbereich, Kooptierte und AKG 
 


